
Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
 
Vorgesehene Änderungen durch das  
„Jahressteuergesetz 2013“ 
 
Mit dem „Jahressteuergesetz 2013“, das am 
25.10.2012 vom Bundestag verabschiedet wurde, 
beabsichtigt der Gesetzgeber diverse Anpassungen 
an Recht und Rechtsprechung der EU – insbesonde-
re an die EU-Amtshilferichtlinie. Dazu sind u. a. 
folgende Änderungen vorgesehen: 
 
 Die 1-%-Regelung benachteiligt nach Auffas-

sung der Bundesregierung Elektro- und Hybri-
delektrofahrzeuge, weil deren Listenpreis der-
zeit höher ist als der von Kraftfahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor. Hier kommt eine ermäßigte 
Listenpreisregelung zum Tragen, die auch auf 
Autos mit Brennstoffzellenantrieb ausgedehnt 
wird.  

 Arbeitnehmer können auf Antrag die Geltungs-
dauer von Freibeträgen künftig auf zwei Kalen-
derjahre verlängern. 

 Im Interesse des Bürokratieabbaus werden die 
Aufbewahrungsfristen zunächst ab 2013 auf 8 
und in einem weiteren Schritt ab 2015 auf 7 Jah-
re verkürzt und vereinheitlicht.  

 Für die den freiwilligen Wehrdienst und frei-
willige Wehrübungen Leistenden werden zu-
künftig nur noch die Gehaltsbestandteile „Wehr-
sold“ sowie „Dienstgeld“ steuerfrei gestellt. Die 
weiteren Bezüge, z. B. Wehrdienstzuschlag, be-
sondere Zuwendungen sowie unentgeltliche Un-
terkunft und Verpflegung, unterfallen der Steu-
erpflicht. Bezüge von Reservisten werden von 
der Steuer ausgenommen. 

 Der Sonderausgabenabzug wird auch für Bei-
träge eines Basiskranken- bzw. Pflegeversiche-
rungsschutzes an ein Versicherungsunternehmen 
außerhalb der EU oder der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum gelten.  

 Eine Neuregelung soll dafür sorgen, dass der 
Anwendungsbereich des Pflegepauschbetrages 
in Höhe von 924 € auf die häusliche Pflege im 
gesamten EU-/EWR-Ausland – also unabhängig 
vom Ort der Pflege – ausgeweitet wird.  

 Eine neu eingeführte Lohnsteuer-Nachschau – 
ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Aufklä-
rung steuerlicher Sachverhalte – soll die ord-
nungsgemäße Abführung der Lohnsteuer sicher-
stellen.  

 Die geplante Freistellung von Bildungsleistun-
gen von der Umsatzsteuer wird wegen des er-
heblichen Aufwands im praktischen Vollzug zu-
rückgenommen. 

 
Anmerkung: Über die einzelnen Neuregelungen 
werden wir Sie bei Vorliegen des Gesetzes und da-

mit verbundener verlässlicher Informationen auf 
dem Laufenden halten. 
 
 
Reform der Unternehmensbesteuerung und 
des Reisekostenrechts 
 
Das „Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der 
Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Rei-
sekostenrechts“, das am 26.10.2012 vom Bundestag 
verabschiedet wurde, soll u. a. Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer bei der Abrechnung von Reisekosten 
entlasten.  Zu den wichtigsten Punkten wird wie 
folgt Stellung genommen. 
 
Unternehmensbesteuerung: Die Planungen sehen 
vor, den Höchstbetrag beim Verlustrücktrag von 
derzeit 511.500 € (bei zusammen veranlagten Ehe-
gatten 1.023 000 €) auf 1 Mio. € (bzw. 2 Mio. €) an-
zuheben.  
 
Reisekostenrecht: Das steuerliche Reisekostenrecht 
soll grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht 
werden. Dazu will der Gesetzgeber bei den Pauscha-
len für Verpflegungsmehraufwendungen die Min-
destabwesenheitszeiten verändern und statt der bis-
herigen dreistufigen Staffelung eine zweistufige 
Staffelung der Pauschalen (im Inland 12 € und 24 €, 
Wegfall der niedrigsten Pauschale von 6 Euro) ein-
führen. 
 
Im Bereich der Fahrtkosten bei Fahrten zur sog. 
regelmäßigen Arbeitsstätte soll gesetzlich festgelegt 
werden, dass es höchstens noch eine solche Tätig-
keitsstätte je Dienstverhältnis gibt, deren Bestim-
mung durch den Arbeitgeber oder anhand von 
„quantitativen Elementen“ erfolgt. 
 
Weitere Vereinfachungen sind im Bereich der Un-
terkunftskosten bei der sog. doppelten Haushaltsfüh-
rung sowie der vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellten Verpflegung geplant. 
 
Inkrafttreten: Die Änderungen des Reisekosten-
rechts sollen zum 1.1.2014, die zum Verlustrücktrag 
mit Verkündung des Gesetzes in Kraft treten.  
	

 
Minijobgrenze wird – mit Übergangsrege-
lungen – auf 450 € angehoben 
 
Neue Minijobs: Minijobber sollen ab dem 1.1.2013 
mehr verdienen können. Dafür wird die Geringfü-
gigkeitsgrenze von 400 € auf 450 € angehoben.  
 
Begleitend wird für Neubeschäftigungen ab dem 
1.1.2013 eine grundsätzliche Rentenversicherungs-
pflicht eingeführt, die der sozialen Absicherung von 
Minijobbern dienen soll. Minijobber haben demnach 



den pauschalen Rentenversicherungsbeitrag des Ar-
beitgebers von 15 % bis zum allgemeinen Beitrags-
satz der gesetzlichen Rentenversicherung von im 
Jahr 2013 voraussichtlich 18,9 % (zzt. 19,6 %) zu 
ergänzen. Ist dies nicht gewünscht, kann sich der ge-
ringfügig Beschäftigte von der Rentenversiche-
rungspflicht befreien lassen.  
 
Bestehende Minijobs: Bei bestehenden Arbeitsver-
hältnissen – Beginn vor dem 1.1.2013 – ändert sich 
nichts. Bei Entgelterhöhungen über 400 € für beste-
hende Minijobs kommt die Neuregelung zum Tra-
gen, bei der automatisch Rentenversicherungspflicht 
eintritt, mit der Möglichkeit sich davon befreien zu 
können. 
 
Jobs zwischen 400 € und 450 €: Arbeitnehmer, die 
am 31.12.2012 bereits in einer bestehenden Beschäf-
tigung kranken-, pflege- und arbeitslosenversiche-
rungspflichtig sind und ein monatliches Arbeitsent-
gelt zwischen 401 und 450 € erzielen, bleiben in 
dieser Beschäftigung längstens bis zum 31.12.2014 
versicherungspflichtig zu diesen Versicherungs-
zweigen; es sei denn, das Arbeitsentgelt fällt unter 
400 €. Arbeitnehmer können allerdings die Über-
gangsregelung abwählen und sich von der Versiche-
rungspflicht befreien lassen. 
 
Wird ein Befreiungsantrag bis zum 1.4.2013 bei der 
Krankenkasse gestellt, wirkt dieser rückwirkend 
zum 1.1.2013. Der Befreiungsantrag für die Arbeits-
losenversicherung muss bei der Bundesagentur für 
Arbeit beantragt werden. Ein später gestellter Be-
freiungsantrag soll mit Beginn des auf den Antrags-
monat folgenden Kalendermonats wirken. 
 
Gleitzonenregelung: Auch die Grenzen für Gleit-
zonenbeschäftigte von 400 € bis 800 € werden auf 
451 € bis 850 € angepasst. Besondere Übergangs-
fristen wurden geschaffen für vor dem 1.1.2013 be-
stehende Beschäftigungsverhältnisse mit Entgelten 
zwischen 401 € und 450 € bzw. mit Entgelten zwi-
schen 801 € und 850 €. 
 
 
Die Partnerschaftsgesellschaft mit  
beschränkter Berufshaftung „GmbB“ 
 
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Einführung 
einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaf-
tung – als Alternative zur britischen Limited Liability Part-
nership (LLP) – vorgelegt und beschlossen. Das neue Gesetz 
macht die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung möglich. Diese Rechtsformvariante 
vereint steuerliche Transparenz mit einer Haftungs-
beschränkung, wenn es zu beruflichen Fehlern 
kommt. Damit passt die neue Gesellschaftsform be-
sonders zu Kanzleien und anderen freiberuflichen 
Zusammenschlüssen, in denen die Partner hoch spe-
zialisiert in Teams zusammenarbeiten. 
 

Voraussetzung für die Haftungsbeschränkung ist, 
dass die Vertragspartner eine Haftpflichtversiche-
rung abschließen. Diese Haftpflichtversicherung 
dient dem Schutz des Vertragspartners. Durch die 
Bezeichnung „mit beschränkter Berufshaftung“ ist 
auf die Haftungsbeschränkung aufmerksam zu ma-
chen. Mit einem Inkrafttreten kann Anfang 2013 ge-
rechnet werden. 
 
Der Gesetzentwurf sieht neben der herkömmlichen 
Partnerschaftsgesellschaft mit Haftungskonzentrati-
on auf den Handelnden auch die Möglichkeit einer 
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufs-
haftung vor. Damit wird die Haftung für berufliche 
Fehler auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt, 
die Haftung für andere Schulden wie Mieten und 
Löhne bleibt bestehen. Im Gegenzug wird ein an-
gemessener, berufsrechtlich geregelter Versiche-
rungsschutz eingeführt und die Partnerschaft wird 
einen entsprechenden Namenszusatz z. B. „mbB“ 
führen, der auch in das Partnerschaftsregister einzu-
tragen ist.  
	
 
Entlastungen für Kleinstkapitalgesellschaf-
ten auf den Weg gebracht 
 
Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapi-
talgesellschaft oder einer Personenhandelsgesell-
schaft ohne voll haftende natürliche Personen (z. B. 
GmbH & Co KG) organisiert sind, unterliegen der-
zeit umfangreichen Vorgaben für die Rechnungsle-
gung.  
 
Durch die sog. Micro-Richtlinie sollen nunmehr die-
se Vorgaben maßvoll abgeschwächt werden, ohne 
die berechtigten Informationsinteressen etwa von 
Gläubigern oder Gesellschaftern zurückzustellen.  
	

 Kleinstunternehmen können auf die Erstellung 
eines Anhangs zur Bilanz vollständig verzichten, 
wenn sie bestimmte Angaben (unter anderem zu 
Haftungsverhältnissen) unter der Bilanz auswei-
sen. 

 Kleinstkapitalgesellschaften können künftig 
wählen, ob sie die Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rech-
nungslegungsunterlagen) oder durch Hinterle-
gung der Bilanz erfüllen. Zur Sicherung eines 
einheitlichen Verfahrens erfolgt die elektroni-
sche Einreichung der Unterlagen beim Betreiber 
des Bundesanzeigers auch für die Hinterlegung. 
Im Fall der Hinterlegung können Dritte auf An-
trag (kostenpflichtig) eine Kopie der Bilanz er-
halten.  

	

Von der Micro-Richtlinie werden alle Kleinstkapi-
talgesellschaften erfasst, die an zwei aufeinanderfol-
genden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfol-
genden Merkmale nicht überschreiten: Umsatzerlöse 
bis 700.000 €, Bilanzsumme bis 350.000 € sowie 



durchschnittliche Zahl beschäftigter Arbeitnehmer 
bis 10.  
 
Die Neuregelung soll für alle Geschäftsjahre, deren 
Abschlussstichtag nach dem 30.12.2012 liegt – also 
bereits für das Geschäftsjahr 2012 – gelten. 
	
 
Familienpflegezeit startete am 1.1.2012 
 
Die Familienpflegezeit sieht vor, dass Beschäftigte 
ihre Arbeitszeit über einen Zeitraum von maximal 2 
Jahren auf bis zu 15 Stunden wöchentlich reduzieren 
können, wenn sie einen Angehörigen pflegen. Wird 
zum Beispiel die Arbeitszeit in der Pflegephase auf 
50 % reduziert, erhalten die Beschäftigten weiterhin 

75 % des letzten Bruttoeinkommens. Zum Ausgleich 
müssen sie später wieder voll arbeiten, bekommen in 
diesem Fall aber weiterhin nur 75 % des Gehalts – 
so lange, bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist. 
 
Um gerade für kleinere und mittlere Unternehmen 
die Risiken einer Berufs- und Erwerbsunfähigkeit zu 
minimieren, muss jeder Beschäftigte, der die Fami-
lienpflegezeit in Anspruch nimmt, zu diesem Zeit-
punkt eine Versicherung abschließen.  
 
In der Praxis orientiert sich die Familienpflegezeit 
am Modell der Altersteilzeit. Das bedeutet: Arbeit-
geber und Arbeitnehmer schließen eine Vereinba-
rung zur Familienpflegezeit ab. Der Arbeitgeber be-
antragt dann eine Refinanzierung. 

 


